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 Antwort  bit te  unter Anführung der GZ an die Abtei lungsmail  

 
 
 
 
Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch und die Strafprozessordnung 1975 
geändert werden (Strafgesetznovelle 2017); Begutachtung - Stellungnahme 
 
 

Das Bundeskanzleramt – Sektion III – nimmt zu dem gegenständlichen Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 
Die Abdeckung des errechneten personellen Mehrbedarfs von jeweils einem 

Vollzeitäquivalent bei Richter/innen und Staatsanwält/innen, im Kanzleibereich sowie bei 

Bezirksanwält/innen wäre durch entsprechende ressortinterne Personalumschichtung 

abzudecken. 

 

Unter Einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 

 
 

28. März 2017 
Für den Bundeskanzler: 

PLEYER 
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